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Abschnitt 1

Allgemeiner Teil

§ 1 Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus
Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Identität zu verhindern oder
zu beseitigen.

§ 2 Anwendungsbereich

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 ge-
nannten Grund sind nach Maßgabe dieses Ge-
setzes unzulässig in Bezug auf:

1.    die Bedingungen, einschließlich Auswahl-
kriterien und Einstellungsbedingungen, für
den Zugang zu unselbstständiger und
selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhän-
gig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Posi-
tion, sowie für den beruflichen Aufstieg,

2.    die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingun-
gen einschließlich Arbeitsentgelt und Ent-
lassungsbedingungen, insbesondere in
 individual- und kollektivrechtlichen Verein-
barungen und Maßnahmen bei der Durch-
führung und Beendigung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses sowie beim beruflichen
Aufstieg,

3.    den Zugang zu allen Formen und allen Ebe-
nen der Berufsberatung, der Berufsbildung
einschließlich der Berufsausbildung, der
beruflichen Weiterbildung und der Umschu-
lung sowie der praktischen Berufserfah-
rung,

4.    die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer
Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung
oder einer Vereinigung, deren Mitglieder ei-
ner bestimmten Berufsgruppe angehören,
einschließlich der Inanspruchnahme der
Leistungen solcher Vereinigungen,

5.    den Sozialschutz, einschließlich der sozia-
len Sicherheit und der Gesundheitsdienste,

6.    die sozialen Vergünstigungen,

7.    die Bildung,

8.    den Zugang zu und die Versorgung mit Gü-
tern und Dienstleistungen, die der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehen, einschließ-
lich von Wohnraum.

(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetz-
buch gelten § 33c des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch und § 19a des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch. Für die betriebliche Altersvor-
sorge gilt das Betriebsrentengesetz.

(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungs-
verbote oder Gebote der Gleichbehandlung wird
durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt
auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die
dem Schutz bestimmter Personengruppen die-
nen.

(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die
Bestimmungen zum allgemeinen und besonde-
ren Kündigungsschutz.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt
vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes eine weniger günstige Be-
handlung erfährt, als eine andere Person in ei-
ner vergleichbaren Situation erfährt, erfahren
hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Be-
nachteiligung wegen des Geschlechts liegt in
Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Fall
 einer ungünstigeren Behandlung einer Frau we-
gen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor.

(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor,
wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften,
Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines
in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen
Personen in besonderer Weise benachteiligen
können, es sei denn, die betreffenden Vor -
schriften, Kriterien oder Verfahren sind durch
ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt
und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels
angemessen und erforderlich.
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(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung,
wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit
einem in § 1 genannten Grund in Zusammen-
hang stehen, bezwecken oder bewirken, dass
die Würde der betreffenden Person verletzt und
ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Er-
niedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigun-
gen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Be-
nachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis
4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimm-
tes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexu -
elle Handlungen und Aufforderungen zu diesen,
sexuell bestimmte körperliche Berührungen,
Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie uner-
wünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen
von pornographischen Darstellungen gehören,
bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der be-
treffenden Person verletzt wird, insbesondere
wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindun-
gen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Be-
leidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaf-
fen wird.

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer
Person aus einem in § 1 genannten Grund gilt
als Benachteiligung. Eine solche Anweisung
liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbe-
sondere vor, wenn jemand eine Person zu ei-
nem Verhalten bestimmt, das einen Beschäf -
tigten oder eine Beschäftigte wegen eines in
§ 1 genannten Grundes benachteiligt oder be-
nachteiligen kann.

§ 4 Unterschiedliche  Behandlung wegen

mehrerer Gründe

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung we-
gen mehrerer der in § 1 genannten Gründe, so
kann diese unterschiedliche Behandlung nach
den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt wer-
den, wenn sich die Rechtfertigung auf alle diese
Gründe erstreckt, derentwegen die unter-
schiedliche Behandlung erfolgt.

§ 5 Positive Maßnahmen

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in
§ 20 benannten Gründe ist eine unterschiedli-
che Behandlung auch zulässig, wenn durch ge-
eignete und angemessene Maßnahmen beste-
hende Nachteile wegen eines in § 1 genannten
Grundes verhindert oder ausgeglichen werden
sollen.

Abschnitt 2

Schutz der Beschäftigten vor Benachteili-

gung

Unterabschnitt 1

Verbot der Benachteiligung

§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes
sind

1.    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2.    die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,

3.    Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnli-
che Personen anzusehen sind; zu diesen
gehören auch die in Heimarbeit Beschäftig-
ten und die ihnen Gleichgestellten. 

Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen
und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis
sowie die Personen, deren Beschäftigungsver-
hältnis beendet ist.

(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgebe-
rinnen) im Sinne dieses Abschnitts sind natür -
liche und juristische Personen sowie rechts -
fähige Personengesellschaften, die Personen
nach Absatz 1 beschäftigen. Werden Beschäf-
tigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlas-
sen, so gilt auch dieser als Arbeitgeber im Sinne
dieses Abschnitts. Für die in Heimarbeit Be-
schäftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt
an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber
oder Zwischenmeister.
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(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang
zur Erwerbstätigkeit sowie den beruflichen Auf-
stieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses Ab-
schnitts für Selbstständige und Organmitglie-
der, insbesondere Geschäftsführer oder Ge-
schäftsführerinnen und Vorstände, entspre-
chend.

§ 7 Benachteiligungsverbot

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in
§ 1 genannten Grundes benachteiligt werden;
dies gilt auch, wenn die Person, die die Be -
nachteiligung begeht, das Vorliegen eines in
§ 1 genannten Grundes bei der Benachteiligung
nur annimmt.

(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die ge-
gen das Benachteiligungsverbot des Absatzes 1
verstoßen, sind unwirksam.

(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch
Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Verlet-
zung vertraglicher Pflichten.

§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung

wegen beruflicher Anforderungen

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen
eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig,
wenn dieser Grund wegen der Art der auszu -
übenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer
Ausübung eine wesentliche und entscheidende
berufliche Anforderung darstellt, sofern der
Zweck rechtmäßig und die Anforderung ange-
messen ist.

(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergü-
tung für gleiche oder gleichwertige Arbeit wegen
eines in § 1 genannten Grundes wird nicht da-
durch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1
genannten Grundes besondere Schutzvor-
schriften gelten.

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung

wegen der Religion oder Weltanschauung

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedli-
che Behandlung wegen der Religion oder der
Weltanschauung bei der Beschäftigung durch
Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordne-
ten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich
die gemeinschaftliche Pflege einer Religion
oder Weltanschauung zur Aufgabe machen,
auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion
oder Weltanschauung unter Beachtung des
Selbstverständnisses der jeweiligen Religions-
gemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf
ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art
der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche An-
forderung darstellt.

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung
wegen der Religion oder der Weltanschauung
berührt nicht das Recht der in Absatz 1 ge -
nannten Religionsgemeinschaften, der ihnen
zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht
auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die
sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion
oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von
ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges
Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstver-
ständnisses verlangen zu können.

§ 10 Zulässige unterschiedliche 

Behandlung wegen des Alters

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche
Behandlung wegen des Alters auch zulässig,
wenn sie objektiv und angemessen und durch
ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel
zur Erreichung dieses Ziels müssen angemes-
sen und erforderlich sein. Derartige unter-
schiedliche Behandlungen können insbesonde-
re Folgendes einschließen:
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1.    die Festlegung besonderer Bedingungen
für den Zugang zur Beschäftigung und zur
beruflichen Bildung sowie besonderer Be-
schäftigungs- und Arbeitsbedingungen,
einschließlich der Bedingungen für Entloh-
nung und Bendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses, um die berufliche Eingliede-
rung von Jugendlichen, älteren Beschäftig-
ten und Personen mit Fürsorgepflichten zu
fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,

2.    die Festlegung von Mindestanforderungen
an das Alter, die Berufserfahrung oder das
Dienstalter für den Zugang zur Beschäfti-
gung oder für bestimmte mit der Beschäfti-
gung verbundene Vorteile,

3.    die Festsetzung eines Höchstalters für die
Einstellung auf Grund der spezifischen Aus-
bildungsanforderungen eines bestimmten
Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwen-
digkeit einer angemessenen Beschäfti-
gungszeit vor dem Eintritt in den Ruhe-
stand,

4.    die Festsetzung von Altersgrenzen bei den
betrieblichen Systemen der sozialen Si-
cherheit als Voraussetzung für die Mit -
gliedschaft oder den Bezug von Altersrente
oder von Leistungen bei Invalidität ein -
schließ lich der Festsetzung unterschiedli-
cher Altersgrenzen im Rahmen dieser Sys -
teme für bestimmte Beschäftigte oder
Gruppen von Beschäftigten und die Ver-
wendung von Alterskriterien im Rahmen
dieser Systeme für versicherungsmathe-
matische Berechnungen,

5.    eine Vereinbarung, die die Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündi-
gung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem
der oder die Beschäftigte eine Rente wegen
Alters beantragen kann; § 41 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt,

6.    Differenzierungen von Leistungen in Sozial-
plänen im Sinne des Betriebsverfassungs-
gesetzes, wenn die Parteien eine nach Alter
oder Betriebszugehörigkeit gestaffelte Ab-

findungsregelung geschaffen haben, in
der die wesentlich vom Alter abhängenden
Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch eine
verhältnismäßig starke Betonung des Le-
bensalters erkennbar berücksichtigt wor-
den sind, oder Beschäftigte von den Leis -
tungen des Sozialplans ausgeschlossen ha-
ben, die wirtschaftlich abgesichert sind,
weil sie, gegebenenfalls nach Bezug von Ar-
beitslosengeld, rentenberechtigt sind.

Unterabschnitt 2

Organisationspflichten des Arbeitgebers

§ 11 Ausschreibung

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß ge-
gen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden.

§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeit-

gebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erfor-
derlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benach-
teiligungen wegen eines in § 1 genannten Grun-
des zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch vor-
beugende Maßnahmen.

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und
Weise, insbesondere im Rahmen der berufli-
chen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässig-
keit solcher Benachteiligungen hinweisen und
darauf hinwirken, dass diese unterbleiben. Hat
der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeig -
neter Weise zum Zwecke der Verhinderung von
Benachteiligung geschult, gilt dies als Erfüllung
seiner Pflichten nach Absatz 1.

(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Be-
nachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der
Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erfor-
derlichen und angemessenen Maßnahmen zur
Unterbindung der Benachteiligung wie Abmah-
nung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung
zu ergreifen.
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(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ih-
rer Tätigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 1 be-
nachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im Ein -
zelfall geeigneten, erforderlichen und ange -
messenen Maßnahmen zum Schutz der Be-
schäftigten zu ergreifen.

(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsge-
richtsgesetzes sowie Informationen über die für
die Behandlung von Beschwerden nach § 13
zuständigen Stellen sind im Betrieb oder in der
Dienststelle bekannt zu machen. Die Bekannt-
machung kann durch Aushang oder Auslegung
an geeigneter Stelle oder den Einsatz der im Be-
trieb oder der Dienststelle üblichen Informati-
ons- und Kommunikationstechnik erfolgen.

Unterabschnitt 3

Rechte der Beschäftigten

§ 13 Beschwerderecht

(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich
bei den zuständigen Stellen des Betriebs, des
Unternehmens oder der Dienststelle zu be-
schweren, wenn sie sich im Zusammenhang
mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeit-
geber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftig-
ten oder Dritten wegen eines in § 1 genannten
Grundes benachteiligt fühlen. Die Beschwerde
ist zu prüfen und das Ergebnis der oder dem be-
schwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen.

(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen
bleiben unberührt.

§ 14 Leistungsverweigerungsrecht

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensicht-
lich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung
einer Belästigung oder sexuellen Belästigung
am Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäf-
tigten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust
des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu
ihrem Schutz erforderlich ist. § 273 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

§ 15 Entschädigung und Schadensersatz

(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteili-
gungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet,
den hierdurch entstandenen Schaden zu erset-
zen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermö-
gensschaden ist, kann der oder die Beschäftig-
te eine angemessene Entschädigung in Geld
verlangen. Die Entschädigung darf bei einer
Nichteinstellung drei Monatsgehälter nicht
übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte
auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht
eingestellt worden wäre.

(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kol-
lektivrechtlicher Vereinbarungen nur dann zur
Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich
oder grob fahrlässig handelt.

(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss
innerhalb einer Frist von zwei Monaten schrift-
lich geltend gemacht werden, es sei denn, die
Tarifvertragsparteien haben etwas anderes ver-
einbart. Die Frist beginnt im Falle einer Bewer-
bung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem
Zugang der Ablehnung und in den sonstigen Fäl-
len einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in
dem der oder die Beschäftigte von der Benach-
teiligung Kenntnis erlangt. 

(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den
Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechtsvor-
schriften ergeben, unberührt.

(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 begrün-
det keinen Anspruch auf Begründung eines Be-
schäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungs-
verhältnisses oder einen beruflichen Aufstieg,
es sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem
anderen Rechtsgrund.

§ 16 Maßregelungsverbot

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht we-
gen der Inanspruchnahme von Rechten nach
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Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

(Geschäftsgeheimnisschutzgesetz – GeschGehG)

Vom 18. April 2019

(BGBl. I S. 466)
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Geschäftsgeheimnisschutzgesetz §§ 1, 2, 3 GeschGehG

Abschnitt 1

Allgemeines

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen vor unerlaubter Erlan-
gung, Nutzung und Offenlegung.

(2) Öffentlich-rechtliche Vorschriften zur Ge-
heimhaltung, Erlangung, Nutzung oder Offenle-
gung von Geschäftsgeheimnissen gehen vor.

(3) Es bleiben unberührt:

1. der berufs- und strafrechtliche Schutz von
Geschäftsgeheimnissen, deren unbefugte
Offenbarung von § 203 des Strafgesetzbu-
ches erfasst wird,

2. die Ausübung des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung und der Informationsfrei-
heit nach der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union (ABl. C 202 vom
7.6.2016, S. 389), einschließlich der Ach-
tung der Freiheit und der Pluralität der Me-
dien,

3. die Autonomie der Sozialpartner und ihr
Recht, Kollektivverträge nach den beste-
henden europäischen und nationalen Vor-
schriften abzuschließen,

4. die Rechte und Pflichten aus dem Arbeits-
verhältnis und die Rechte der Arbeitneh-
mervertretungen.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. Geschäftsgeheimnis

eine Information

a) die weder insgesamt noch in der ge-
nauen Anordnung und Zusammenset-
zung ihrer Bestandteile den Personen
in den Kreisen, die üblicherweise mit
dieser Art von Informationen umgehen,
allgemein bekannt oder ohne Weiteres

zugänglich ist und daher von wirt-
schaftlichem Wert ist und 

b) die Gegenstand von den Umständen
nach angemessenen Geheimhaltungs-
maßnahmen durch ihren rechtmäßigen
Inhaber ist und

c) bei der ein berechtigtes Interesse an
der Geheimhaltung besteht;

2. Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses

jede natürliche oder juristische Person, die
die rechtmäßige Kontrolle über ein Ge-
schäftsgeheimnis hat;

3. Rechtsverletzer

jede natürliche oder juristische Person, die
entgegen § 4 ein Geschäftsgeheimnis
rechtswidrig erlangt, nutzt oder offenlegt;
Rechtsverletzer ist nicht, wer sich auf eine
Ausnahme nach § 5 berufen kann;

4. rechtsverletzendes Produkt

ein Produkt, dessen Konzeption, Merkma-
le, Funktionsweise, Herstellungsprozess
oder Marketing in erheblichem Umfang auf
einem rechtswidrig erlangten, genutzten
oder offengelegten Geschäftsgeheimnis
beruht.

§ 3 Erlaubte Handlungen

(1) Ein Geschäftsgeheimnis darf insbesonde-
re erlangt werden durch

1. eine eigenständige Entdeckung oder
Schöpfung;

2. ein Beobachten, Untersuchen, Rückbauen
oder Testen eines Produkts oder Gegen-
stands, das oder der

a) öffentlich verfügbar gemacht wurde
oder

b) sich im rechtmäßigen Besitz des Beob-
achtenden, Untersuchenden, Rückbau-
enden oder Testenden befindet und
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dieser keiner Pflicht zur Beschränkung
der Erlangung des Geschäftsgeheim-
nisses unterliegt;

3. ein Ausüben von Informations- und An-
hörungsrechten der Arbeitnehmer oder Mit-
wirkungs- und Mitbestimmungsrechte der
Arbeitnehmervertretung.

(2) Ein Geschäftsgeheimnis darf erlangt, ge-
nutzt oder offengelegt werden, wenn dies durch
Gesetz, aufgrund eines Gesetzes oder durch
Rechtsgeschäft gestattet ist.

§ 4 Handlungsverbote

(1) Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht erlangt
werden durch

1. unbefugten Zugang zu, unbefugte Aneig-
nung oder unbefugtes Kopieren von Doku-
menten, Gegenständen, Materialien, Stof-
fen oder elektronischen Dateien, die der
rechtmäßigen Kontrolle des Inhabers des
Geschäftsgeheimnisses unterliegen und
die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder
aus denen sich das Geschäftsgeheimnis
ableiten lässt, oder

2. jedes sonstige Verhalten, das unter den je-
weiligen Umständen nicht dem Grundsatz
von Treu und Glauben unter Berücksichti-
gung der anständigen Marktgepflogenheit
entspricht.

(2) Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht nutzen
oder offenlegen, wer

1. das Geschäftsgeheimnis durch eine eigene
Handlung nach Absatz 1

a) Nummer 1 oder

b) Nummer 2

erlangt hat,

2. gegen eine Verpflichtung zur Beschränkung
der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses
verstößt oder

3. gegen eine Verpflichtung verstößt, das Ge-
schäftsgeheimnis nicht offenzulegen.

(3) Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht erlan-
gen, nutzen oder offenlegen, wer das Ge-
schäftsgeheimnis über eine andere Person er-
langt hat und zum Zeitpunkt der Erlangung, Nut-
zung oder Offenlegung weiß oder wissen müs-
ste, dass diese das Geschäftsgeheimnis
entgegen Absatz 2 genutzt oder offengelegt hat.
Das gilt insbesondere, wenn die Nutzung in der
Herstellung, dem Anbieten, dem Inverkehrbrin-
gen oder der Einfuhr, der Ausfuhr oder der La-
gerung für diese Zwecke von rechtsverletzen-
den Produkten besteht.

§ 5 Ausnahmen

Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenle-
gung eines Geschäftsgeheimnisses fällt nicht
unter die Verbote des § 4, wenn dies zum
Schutz eines berechtigten Interesses erfolgt,
insbesondere

1. zur Ausübung des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung und der Informationsfrei-
heit, einschließlich der Achtung der Freiheit
und der Pluralität der Medien;

2. zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Hand-
lung oder eines beruflichen oder sonstigen
Fehlverhaltens, wenn die Erlangung, Nut-
zung oder Offenlegung geeignet ist, das all-
gemeine öffentliche Interesse zu schützen;

3. im Rahmen der Offenlegung durch Arbeit-
nehmer gegenüber der Arbeitnehmerver-
tretung, wenn dies erforderlich ist, damit
die Arbeitnehmervertretung ihre Aufgaben
erfüllen kann.

Abschnitt 2

Ansprüche bei Rechtsverletzungen

§ 6 Beseitigung und Unterlassung

Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses kann
den Rechtsverletzer auf Beseitigung der Beein-
trächtigung und bei Wiederholungsgefahr auch
auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Der An-
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spruch auf Unterlassung besteht auch dann,
wenn eine Rechtsverletzung erstmalig droht.

§ 7 Vernichtung; Herausgabe; Rückruf; Ent-

fernung und Rücknahme vom Markt 

Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses kann
den Rechtsverletzer auch in Anspruch nehmen
auf 

1. Vernichtung oder Herausgabe der im Besitz
oder Eigentum des Rechtsverletzers ste-
henden Dokumente, Gegenstände, Mate-
rialien, Stoffe oder elektronischen Dateien,
die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder
verkörpern,

2. Rückruf des rechtsverletzenden Produkts,

3. dauerhafte Entfernung der rechtsverletzen-
den Produkte aus den Vertriebswegen,

4. Vernichtung der rechtsverletzenden Pro-
dukte oder

5. Rücknahme der rechtsverletzenden Pro-
dukte vom Markt, wenn der Schutz des Ge-
schäftsgeheimnisses hierdurch nicht be-
einträchtigt wird.

§ 8 Auskunft über rechtsverletzende Produk-

te; Schadensersatz bei Verletzung der Aus-

kunftspflicht

(1) Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses
kann vom Rechtsverletzer Auskunft über Fol-
gendes verlangen:

1. Name und Anschrift der Hersteller, Liefe-
ranten und anderer Vorbesitzer der rechts-
verletzenden Produkte sowie der gewerbli-
chen Abnehmer und Verkaufsstellen, für
die sie bestimmt waren,

2. die Menge der hergestellten, bestellten,
ausgelieferten oder erhaltenen rechtsver-
letzenden Produkte sowie über die Kauf-
preise,

3. diejenigen im Besitz oder Eigentum des
Rechtsverletzers stehenden Dokumente,
Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elek-

tronischen Dateien, die das Geschäftsge-
heimnis enthalten oder verkörpern, und

4. die Person, von der sie das Geschäftsge-
heimnis erlangt haben und der gegenüber
sie es offenbart haben.

(2) Erteilt der Rechtsverletzer vorsätzlich oder
grob fahrlässig die Auskunft nicht, verspätet,
falsch oder unvollständig, ist er dem Inhaber
des Geschäftsgeheimnisses zum Ersatz des
daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 9 Anspruchsausschluss bei Unverhältnis-

mäßigkeit

Die Ansprüche nach den §§ 6 bis 8 Absatz 1
sind ausgeschlossen, wenn die Erfüllung im Ein-
zelfall unverhältnismäßig wäre, unter Berück-
sichtigung insbesondere

1. des Wertes oder eines anderen spezifi-
schen Merkmals des Geschäftsgeheimnis-
ses,

2. der getroffenen Geheimhaltungsmaßnah-
men,

3. des Verhaltens des Rechtsverletzers bei Er-
langung, Nutzung oder Offenlegung des Ge-
schäftsgeheimnisses,

4. der Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder
Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,

5. der berechtigten Interessen des Inhabers
des Geschäftsgeheimnisses und des
Rechtsverletzers sowie der Auswirkungen,
die die Erfüllung der Ansprüche für beide
haben könnte,

6. der berechtigten Interessen Dritter oder

7. des öffentlichen Interesses.

§ 10 Haftung des Rechtsverletzers

(1) Ein Rechtsverletzer, der vorsätzlich oder
fahrlässig handelt, ist dem Inhaber des Ge-
schäftsgeheimnisses zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet. § 619a
des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.
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Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich, Ziel des

 Mutterschutzes

(1) Dieses Gesetz schützt die Gesundheit der

Frau und ihres Kindes am Arbeits-, Ausbildungs-

und Studienplatz während der Schwanger-

schaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit.

Das Gesetz ermöglicht es der Frau, ihre Be-

schäftigung oder sonstige Tätigkeit in dieser

Zeit ohne Gefährdung ihrer Gesundheit oder der

ihres Kindes fortzusetzen und wirkt Benachtei-

ligungen während der Schwangerschaft, nach

der Entbindung und in der Stillzeit entgegen. Re-

gelungen in anderen Arbeitsschutzgesetzen

bleiben unberührt.

(2) Dieses Gesetz gilt für Frauen in einer Be-

schäftigung im Sinne von § 7 Absatz 1 des Vier-

ten Buches Sozialgesetzbuch. Unabhängig da-

von, ob ein solches Beschäftigungsverhältnis

vorliegt, gilt dieses Gesetz auch für

1. Frauen in betrieblicher Berufsbildung und

Praktikantinnen im Sinne von § 26 des Be-

rufsbildungsgesetzes,

2. Frauen mit Behinderung, die in einer Werk-

statt für behinderte Menschen beschäftigt

sind,

3. Frauen, die als Entwicklungshelferinnen im

Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes

tätig sind, jedoch mit der Maßgabe, dass

die §§ 18 bis 22 auf sie nicht anzuwenden

sind,

4. Frauen, die als Freiwillige im Sinne des

Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder

des Bundesfreiwilligendienstgesetzes tätig

sind,

5. Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen

Genossenschaft, Diakonissen oder An-

gehörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf

einer Planstelle oder aufgrund eines Ge-

stellungsvertrages für diese tätig werden,

auch während der Zeit ihrer dortigen außer-

schulischen Ausbildung,

6. Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind,

und ihnen Gleichgestellte im Sinne von § 1

Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes,

soweit sie am Stück mitarbeiten, jedoch mit

der Maßgabe, dass die §§ 10 und 14 auf

sie nicht anzuwenden sind und § 9 Absatz

1 bis 5 auf sie entsprechend anzuwenden

ist, 

7. Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen

Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnli-

che Person anzusehen sind, jedoch mit der

Maßgabe, dass die §§ 18, 19 Absatz 2 und

§ 20 auf sie nicht anzuwenden sind, und

8. Schülerinnen und Studentinnen, soweit die

Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der

Ausbildungsveranstaltung verpflichtend

vorgibt oder die ein im Rahmen der schuli-

schen oder hochschulischen Ausbildung

verpflichtend vorgegebenes Praktikum ab-

leisten, jedoch mit der Maßgabe, dass die

§§  17 bis 24 auf sie nicht anzuwenden

sind.

(3) Das Gesetz gilt nicht für Beamtinnen und

Richterinnen. Das Gesetz gilt ebenso nicht für

Soldatinnen, auch soweit die Voraussetzungen

des Absatzes 2 erfüllt sind, es sei denn, sie wer-

den aufgrund dienstlicher Anordnung oder Ge-

stattung außerhalb des Geschäftsbereiches

des Bundesministeriums der Verteidigung tätig.

(4) Dieses Gesetz gilt für jede Person, die

schwanger ist, ein Kind geboren hat oder stillt.

Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist

die natürliche oder juristische Person oder die

rechtsfähige Personengesellschaft, die Perso-

nen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 beschäftigt. Dem

Arbeitgeber stehen gleich:

1. die natürliche oder juristische Person oder

die rechtsfähige Personengesellschaft, die

Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-

mer 1 ausbildet oder für die Praktikantin-
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nen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-

mer 1 tätig sind,

2. der Träger der Werkstatt für behinderte

Menschen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2

Nummer 2,

3. der Träger des Entwicklungsdienstes im

Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3,

4. die Einrichtung, in der der Freiwilligendienst

nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz

oder nach dem Bundesfreiwilligendienstge-

setz im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-

mer 4 geleistet wird,

5. die geistliche Genossenschaft und ähnliche

Gemeinschaft im Fall von § 1 Absatz 2

Satz 2 Nummer 5,

6. der Auftraggeber und der Zwischenmeister

von Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2

Nummer 6,

7. die natürliche oder juristische Person oder

die rechtsfähige Personengesellschaft, für

die Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2

Satz 2 Nummer 7 tätig sind, und

8. die natürliche oder juristische Person oder

die rechtsfähige Personengesellschaft, mit

der das Ausbildungs- oder Praktikumsver-

hältnis im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-

mer 8 besteht (Ausbildungsstelle).

(2) Eine Beschäftigung im Sinne der nachfol-

genden Vorschriften erfasst jede Form der

Betätigung, die eine Frau im Rahmen eines Be-

schäftigungsverhältnisses nach § 1 Absatz 2

Satz 1 oder die eine Frau im Sinne von § 1 Ab-

satz 2 Satz 2 im Rahmen ihres Rechtsverhält-

nisses zu ihrem Arbeitgeber nach § 2 Absatz 1

Satz 2 ausübt.

(3) Ein Beschäftigungsverbot im Sinne dieses

Gesetzes ist nur ein Beschäftigungsverbot nach

den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1 Num-

mer 3 und § 16. Für eine in Heimarbeit be-

schäftigte Frau und eine ihr Gleichgestellte tritt

an die Stelle des Beschäftigungsverbots das

Verbot der Ausgabe von Heimarbeit nach den

§§ 3, 8, 13 Absatz 2 und § 16. Für eine Frau,

die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbststän-

digkeit als arbeitnehmerähnliche Person anzu-

sehen ist, tritt an die Stelle des Beschäfti-

gungsverbots nach Satz 1 die Befreiung von der

vertraglich vereinbarten Leistungspflicht; die

Frau kann sich jedoch gegenüber der dem Ar-

beitgeber gleichgestellten Person oder Gesell-

schaft im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 7

dazu bereit erklären, die vertraglich vereinbarte

Leistung zu erbringen.

(4) Alleinarbeit im Sinne dieses Gesetzes liegt

vor, wenn der Arbeitgeber eine Frau an einem

Arbeitsplatz in seinem räumlichen Verantwor-

tungsbereich beschäftigt, ohne dass gewähr-

leistet ist, dass sie jederzeit den Arbeitsplatz

verlassen oder Hilfe erreichen kann.

(5) Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist

das Arbeitsentgelt, das nach § 14 des Vierten

Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit ei-

ner aufgrund des § 17 des Vierten Buches So-

zialgesetzbuch erlassenen Verordnung be-

stimmt wird. Für Frauen im Sinne von § 1 Absatz

2 Satz 2 gilt als Arbeitsentgelt ihre jeweilige Ver-

gütung. 

Abschnitt 2

Gesundheitsschutz

Unterabschnitt 1

Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz

§ 3 Schutzfristen vor und nach der

 Entbindung

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau

in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung

nicht beschäftigen (Schutzfrist vor der Entbin-

dung), soweit sie sich nicht zur Arbeitsleistung

ausdrücklich bereit erklärt. Sie kann die Er-

klärung nach Satz 1 jederzeit mit Wirkung für

die Zukunft widerrufen. Für die Berechnung der

Schutzfrist vor der Entbindung ist der voraus-

sichtliche Tag der Entbindung maßgeblich, wie
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er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem

Zeugnis einer Hebamme oder eines Entbin-

dungspflegers ergibt. Entbindet eine Frau nicht

am voraussichtlichen Tag, verkürzt oder verlän-

gert sich die Schutzfrist vor der Entbindung ent-

sprechend.

(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ab-

lauf von acht Wochen nach der Entbindung

nicht beschäftigen (Schutzfrist nach der Entbin-

dung). Die Schutzfrist nach der Entbindung ver-

längert sich auf zwölf Wochen

1. bei Frühgeburten,

2. bei Mehrlingsgeburten und,

3. wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der

Entbindung bei dem Kind eine Behinderung

im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des

 Neunten Buches Sozialgesetzbuch ärztlich

festgestellt wird.

Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich die

Schutzfrist nach der Entbindung nach Satz 1

oder nach Satz 2 um den Zeitraum der Verkür-

zung der Schutzfrist vor der Entbindung nach

Absatz 1 Satz 4. Nach Satz 2 Nummer 3 ver-

längert sich die Schutzfrist nach der Entbindung

nur, wenn die Frau dies beantragt.

(3) Die Ausbildungsstelle darf eine Frau im

Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 be-

reits in der Schutzfrist nach der Entbindung im

Rahmen der schulischen oder hochschulischen

Ausbildung tätig werden lassen, wenn die Frau

dies ausdrücklich gegenüber ihrer Ausbildungs-

stelle verlangt. Die Frau kann ihre Erklärung je-

derzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(4) Der Arbeitgeber darf eine Frau nach dem

Tod ihres Kindes bereits nach Ablauf der ersten

zwei Wochen nach der Entbindung beschäfti-

gen, wenn

1. die Frau dies ausdrücklich verlangt und

2. nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen

spricht.

Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-

rufen.

§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder

stillende Frau, die 18 Jahre oder älter ist, nicht

mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über

achteinhalb Stunden täglich oder über 90 Stun-

den in der Doppelwoche hinaus zu leisten hat.

Eine schwangere oder stillende Frau unter 18

Jahren darf der Arbeitgeber nicht mit einer Ar-

beit beschäftigen, die die Frau über acht Stun-

den täglich oder über 80 Stunden in der Dop-

pelwoche hinaus zu leisten hat. In die Doppel-

woche werden die Sonntage eingerechnet. Der

Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillen-

de Frau nicht in einem Umfang beschäftigen,

der die vertraglich vereinbarte wöchentliche Ar-

beitszeit im Durchschnitt des Monats über-

steigt. Bei mehreren Arbeitgebern sind die Ar-

beitszeiten zusammenzurechnen.

(2) Der Arbeitgeber muss der schwangeren

oder stillenden Frau nach Beendigung der tägli-

chen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhe-

zeit von mindestens elf Stunden gewähren.

§ 5 Verbot der Nachtarbeit

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder

stillende Frau nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr

beschäftigen. Er darf sie bis 22 Uhr beschäfti-

gen, wenn die Voraussetzungen des § 28 erfüllt

sind.

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwange-

re oder stillende Frau im Sinne von § 1 Ab-

satz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht zwischen 20 Uhr

und 6 Uhr im Rahmen der schulischen oder

hochschulischen Ausbildung tätig werden las-

sen. Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbil-

dungsveranstaltungen bis 22 Uhr teilnehmen

lassen, wenn

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-

klärt,
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2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu

dieser Zeit erforderlich ist und

3. insbesondere eine unverantwortbare Ge-

fährdung für die schwangere Frau oder ihr

Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre

Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit

Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 6 Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder

stillende Frau nicht an Sonn- und Feiertagen be-

schäftigen. Er darf sie an Sonn- und Feiertagen

nur dann beschäftigen, wenn

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-

klärt, 

2. eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot

der Arbeit an Sonn- und Feiertagen nach

§ 10 des Arbeitszeitgesetzes zugelassen ist,

3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an ei-

ne ununterbrochene Nachtruhezeit von

mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag

gewährt wird und 

4. insbesondere eine unverantwortbare Ge-

fährdung für die schwangere Frau oder ihr

Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre

Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit

Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwange-

re oder stillende Frau im Sinne von § 1 Ab-

satz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht an Sonn- und Fei-

ertagen im Rahmen der schulischen oder hoch-

schulischen Ausbildung tätig werden lassen.

Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungs-

veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen teil-

nehmen lassen, wenn

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-

klärt,

2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu

dieser Zeit erforderlich ist,

3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an ei-

ne ununterbrochene Nachtruhezeit von

mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag

gewährt wird und

4. insbesondere eine unverantwortbare Ge-

fährdung für die schwangere Frau oder ihr

Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre

Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit

Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 7 Freistellung für Untersuchungen und

zum Stillen

(1) Der Arbeitgeber hat eine Frau für die Zeit

freizustellen, die zur Durchführung der Untersu-

chungen im Rahmen der Leistungen der ge-

setzlichen Krankenversicherung bei Schwan-

gerschaft und Mutterschaft erforderlich sind.

Entsprechendes gilt zugunsten einer Frau, die

nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung

versichert ist.

(2) Der Arbeitgeber hat eine stillende Frau auf

ihr Verlangen während der ersten zwölf Monate

nach der Entbindung für die zum Stillen erfor-

derliche Zeit freizustellen, mindestens aber

zweimal täglich für eine halbe Stunde oder ein-

mal täglich für eine Stunde. Bei einer zusam-

menhängenden Arbeitszeit von mehr als acht

Stunden soll auf Verlangen der Frau zweimal ei-

ne Stillzeit von mindestens 45 Minuten oder,

wenn in der Nähe der Arbeitsstätte keine Still-

gelegenheit vorhanden ist, einmal eine Stillzeit

von mindestens 90 Minuten gewährt werden.

Die Arbeitszeit gilt als zusammenhängend,

wenn sie nicht durch eine Ruhepause von mehr

als zwei Stunden unterbrochen wird.

§ 8 Beschränkung von Heimarbeit

(1) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister

darf Heimarbeit an eine schwangere in Heimar-

beit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleich-

gestellte nur in solchem Umfang und mit sol-

chen Fertigungsfristen ausgeben, dass die Ar-
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beit werktags während einer achtstündigen Ta-

gesarbeitszeit ausgeführt werden kann.

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister

darf Heimarbeit an eine stillende in Heimarbeit

beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichge-

stellte nur in solchem Umfang und mit solchen

Fertigungsfristen ausgeben, dass die Arbeit

werktags während einer siebenstündigen Ta-

gesarbeitszeit ausgeführt werden kann.

Unterabschnitt 2

Betrieblicher Gesundheitsschutz

§ 9 Gestaltung der Arbeitsbedingungen;

 unverantwortbare Gefährdung

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Gestaltung der

Arbeitsbedingungen einer schwangeren oder

stillenden Frau alle aufgrund der Gefährdungs-

beurteilung nach § 10 erforderlichen Maßnah-

men für den Schutz ihrer physischen und psy-

chischen Gesundheit sowie der ihres Kindes zu

treffen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirk-

samkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls

den sich ändernden Gegebenheiten anzupas-

sen. Soweit es nach den Vorschriften dieses Ge-

setzes verantwortbar ist, ist der Frau auch

während der Schwangerschaft, nach der Ent-

bindung und in der Stillzeit die Fortführung ihrer

Tätigkeiten zu ermöglichen. Nachteile aufgrund

der Schwangerschaft, der Entbindung oder der

Stillzeit sollen vermieden oder ausgeglichen

werden.

(2) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingun-

gen so zu gestalten, dass Gefährdungen einer

schwangeren oder stillenden Frau oder ihres

Kindes möglichst vermieden werden und eine

unverantwortbare Gefährdung ausgeschlossen

wird. Eine Gefährdung ist unverantwortbar,

wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Ge-

sundheitsbeeinträchtigung angesichts der zu

erwartenden Schwere des möglichen Gesund-

heitsschadens nicht hinnehmbar ist. Eine un-

verantwortbare Gefährdung gilt als ausge-

schlossen, wenn der Arbeitgeber alle Vorgaben

einhält, die aller Wahrscheinlichkeit nach dazu

führen, dass die Gesundheit einer schwangeren

oder stillenden Frau oder ihres Kindes nicht be-

einträchtigt wird.

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass

die schwangere oder stillende Frau ihre Tätig-

keit am Arbeitsplatz, soweit es für sie erforder-

lich ist, kurz unterbrechen kann. Er hat darüber

hinaus sicherzustellen, dass sich die schwan-

gere oder stillende Frau während der Pausen

und Arbeitsunterbrechungen unter geeigneten

Bedingungen hinlegen, hinsetzen und ausru-

hen kann.

(4) Alle Maßnahmen des Arbeitgebers nach

diesem Unterabschnitt sowie die Beurteilung

der Arbeitsbedingungen nach § 10 müssen

dem Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und

der Hygiene sowie den sonstigen gesicherten

wissenschaftlichen Erkenntnissen entspre-

chen. Der Arbeitgeber hat bei seinen Maßnah-

men die vom Ausschuss für Mutterschutz er-

mittelten und nach § 30 Absatz 4 im Gemein-

samen Ministerialblatt veröffentlichten Regeln

und Erkenntnisse zu berücksichtigen; bei Ein-

haltung dieser Regeln und bei Beachtung dieser

Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die in

diesem Gesetz gestellten Anforderungen erfüllt

sind.

(5) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und

fachkundige Personen schriftlich damit beauf-

tragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem

Unterabschnitt in eigener Verantwortung wahr-

zunehmen.

(6) Kosten für Maßnahmen nach diesem Ge-

setz darf der Arbeitgeber nicht den Personen

auferlegen, die bei ihm beschäftigt sind. Die

Kos ten für Zeugnisse und Bescheinigungen, die

die schwangere oder stillende Frau auf Verlan-

gen des Arbeitgebers vorzulegen hat, trägt der

Arbeitgeber.
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